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RS OGH 1976/4/21 9Os32/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1976

Norm

StPO §167

Rechtssatz

Die Aufgabe des Zeugen besteht darin, über von ihm gemachte Beobachtungen zu berichten, nicht aber darüber

auszusagen, welche Schlüsse er aus diesen Beobachtungen gezogen hat.
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